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K eine zweite Land-
schaftsform prägt das 

Bild der Steiermark so sehr 
wie der Wald, und die Lan-
desfarben weiß-grün werden 
wohl am besten mit dem stei-
rischen Wasser- und Wald-
reichtum gedeutet. 
Als Lebenslandesrat trage 
ich die politische Verantwor-
tung für diese beiden wich-
tigen Ressourcen, die Zie-
le der Forstförderung haben 
wir in einer Sonderrichtlinie 
„Wald & Wasser“ festgelegt. 
Auf das Einfachste herunter-
gebrochen lässt sich diese im 
Satz „Wir lassen den Wald 
nicht einfach nur wachsen“ 

zusammenfassen. Das Land 
Steiermark bekennt sich zur 
nachhaltigen Bewirtschaf-
tung seiner Wälder als inte-
graler Bestandteil der ländli-
chen Entwicklung. 
Der Wald ist ein multifunk-
tionaler Natur-, Wirtschafts-, 
Schutz- und Erholungs-
raum. Gerade die globalen 
Entwicklungen – Stichwör-
ter: Klimawandel und Peak 
Oil – haben uns gelehrt, den 
Wald als energetische Roh-
stoffquelle ebenso wieder 
neu zu entdecken wie auch 
Holz als umweltfreundliches 
Ausgangsprodukt für das 
Baugewerbe und die unter-
schiedlichsten Produkte des 
täglichen Lebens. 
Wärme, Wohnen und Wissen 
aus dem Wald schaffen Wohl-
stand. Doch Wald und Wohl-
stand werden nur dann nach-
haltig sein, wenn wir mit und 
nicht gegen die sensiblen 
ökologischen Regelkreisläu-
fe wirtschaften. 
Daher legen wir auch auf die 
Förderung der Biodiversi-
tät sowie die Erhaltung der 
Boden- und Wasserqualität 
größten Wert.

editorial

Hans Seitinger
Landesrat  
Steiermark

Unser Wald liegt in guten Händen 

Wohlstand

Seit Generationen wird der 
steirische Wald naturnah 
und nachhaltig bewirt-
schaftet.  

Als waldreichstes Bundesland 
Österreichs sind die vielen An-
sprüche an die rund eine Million 
Hektar steirischen Waldes für 
Umwelt, Lebensqualität, heimi-
sche Wirtschaft und nicht zuletzt 
für den Schutz vor Naturgefahren 
von zentraler Bedeutung. In Zei-
ten weltweit knapper werdender 
Ressourcen und drohender Ge-
fahren durch den Klimawandel 
kommt dem nachwachsenden, 
heimischen Rohstoff eine wichti-
ge Rolle zu. Nicht zuletzt schafft 
und erhält der Wald Arbeitsplät-
ze und leistet einen wesentlichen 
Beitrag zur Erhaltung von Be-
trieben und zur Wertschöpfung 
im ländlichen Raum.

Mittel von EU, Bund, Land
Für die Erhaltung eines gesun-
den und stabilen Waldbestandes 
werden im Rahmen des EU-Pro-
gramms Ländliche Entwicklung 
2007-2013 forstliche Förder-
mittel von EU, Bund und Land 
Steiermark bereitgestellt.
Diese Förderungen dienen der 
Stärkung einer lebensfähigen 
Forstwirtschaft, der Verbesserung 
der Betriebsstrukturen sowie der 
Unterstützung der Waldpflege 
und der ökologischen Waldbe-
wirtschaftung. Die Schwerpunk-
te der Forstförderung sind:

Holzbereitstellung

Nur rund zwei Drittel des stei-
rischen Holzzuwachses wird 
genutzt. Schwerpunkt in der 
forstlichen Förderung ist die 
Bereitstellung von bisher un-
genutzten Holzreserven. Durch 
die Förderungen für Erstdurch-
forstungen und Seilnutzungen, 
für Kooperation bei der Holzver-
marktung sowie für den Forst-
straßenbau wird dies in besonde-
rer Weise unterstützt.

Weiterbildung
Wissen über die Waldbewirt-
schaftung ist ein Schlüsselfaktor 
zur Verbesserung der nachhalti-
gen Bewirtschaftung und Multi-
funktionalität der Wälder. Daher 
wird großen Wert auf die Förde-
rung von Weiterbildung gelegt.

Bessere Infrastruktur
Die Steiermark verfügt in weiten 
Teilen bereits über ein günstiges 
Erschließungsnetz mit nur mehr 
lokalen Lücken insbesondere im 
Schutzwald. So liegt die Steier-
mark mit einer durchschnittli-
chen Erschließungsdichte von 
rund 7 lfm/ha im Schutzwald in 
Ertrag deutlich unter den für eine 
schutzwaldgerechte Bewirtschaf-
tung erforderlichen Erschlie-
ßungsverhältnissen. Neben der 
Errichtung von Forststraßen stellt 
auch die wesent- liche 
Er-

höhung der Tragfähigkeit von 
bestehenden Bringungsanlagen 
einen Schwerpunkt in der forst-
lichen Förderung dar, um für Be-
lastungen insbesondere nach di-
versen Katastrophen gewappnet 
zu sein.

Waldumweltmaßnahmen
Als wichtiger Beitrag zur Biodi-
versität werden in der Steiermark 
sowohl auf Flächen des Natura 
2000-Netzwerkes als auch auf 
anderen ökologisch wertvollen 
Waldflächen Waldumweltmaß-
nahmen gesetzt, um den öko-
logischen Wert nachhaltig zu 
erhalten und zu verbessern.  Ge-
fördert werden: naturnahe Pfle-
gemaßnahmen zur Erhaltung 
wertvoller Wälder mit einer an 
der natürlichen Waldgesellschaft 
orientierten Baumartenwahl und 
-mischung, Außernutzungsstel-
lungen, um besonders naturnahe 
Waldlebensräume und dynami-
sche Prozesse zu erhalten und zu 
entwickeln. Erhaltung von Brut-
höhlen und Horstbäumen für Vö-
geln und Höhlenbewohnern, För-
derung seltener Baumarten und 
besonderer Wuchsformen zur 
Erhaltung der genetischen Res-
sourcenvielfalt und Erhaltung 
von stehendem Totholz als wich-
tiges Strukturelement und Le-
bensraum. Weiters: Waldflächen, 
deren Baumartenzusammenset-
zung und Struktur durch Jahr-

hunderte der Nut-
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zung verändert wurden, werden 
durch waldbauliche Maßnahmen 
wie Bestandesumwandlungen 
bzw. diverse waldbauliche Pfle-
ge- und Strukturmaßnahmen zu 
naturnahen Waldflächen überge-
führt mit besonderen Augenmerk 
auch auf die Übergangsbereiche 
zwischen Wald- und Nichtwald-
flächen.

Klimaschutzmaßnahmen
Mit der Förderung von laubholz-
reichen Kulturen wird die Basis 
für stabile Mischwälder geschaf-
fen, die auch mit der Klimaände-
rung besser zurechtkommen.

Schutz vor Naturgefahren
Im Gebirgsland besitzt der Wald-
eine hohe Schutzfunktion für die 

Sicherung der Lebens- und Wirt-
schaftsräume. Wald schützt vor 
Erosion und Verkarstung, ver-
mindert den Oberflächenabfluss 
und dadurch die Auswirkungen 
von Hochwasserereignissen und 
Vermurungen. In den dicht besie-
delten Alpentälern übt der Wald 
eine direkte Schutzwirkung für 
den Dauersiedlungsraum und für 
Verkehrsstrecken aus. Er schützt 
vor Steinschlag und vermindert 
die Lawinengefahr. Wegen des 
steigenden Schutzbedarfs durch 
Raum- und Landschaftsentwick-
lung kommt dem Schutzwald 
immense Bedeutung zu. Durch 
den schlechten Zustand ist diese 
Schutzfunktion nur mehr man-
gelhaft. Deshalb wurden vom 
Landesforstdienst Steiermark flä-

chendeckend objektschutz-

wirksame Wälder erhoben, die 
Menschen, Objekte, Siedlungs- 
und Verkehrsräume vor Wild-
bächen, Lawinen, Rutschungen 
oder Erosionen schützen. Dort 
sind Pflege- und Verjüngungs-
maßnahmen notwendig. Beson-
dere Bedeutung kommt dabei  
der Entflechtung von Wald und 
Weide sowie eine sehr sorgfälti-
ge Schalenwildbewirtschaftung 
im Schutzwaldbereich zu.

Forstschutz
Förderziel ist die Vorbeugung 
gegen Waldschädigungen. Seit 
1992 befindet sich der Borken-
käferschadholzanfall auf hohem 
Niveau. Als Gründe werden die 
künstliche Verbreitung der Fich-
te, mangelhafte Waldhygiene, 
größere Häufigkeit von abioti-
schen Schadereignissen (z. B. 
Windwurf, Schneebruch) und die 
Änderung der klimatischen Rah-
menbedingungen angesehen. Ge-
fördert werden Maßnahmen zur 
Vorbeugung bzw. Bekämpfung 
wie Aufräumarbeiten nach Schad-
ereignissen, Hacken von Wip-
fel- und Astmaterial, Entrindung, 
Fangbaumaktionen, Fangholz-
haufen, verstärkte Aufklärungs 
und Überwachung bis zum Ein-
satz von chemischen Pflanzen-
schutzmitteln. Beim biologischen 
Forstschutz wird versucht, das na-
türliche Gleichgewicht zu erhal-
ten und die Populationsdichte der 
natürlichen Feinde dieser schädi-
genden Insekten anzuheben.

3

e s freut mich sehr, dass 
die Bedeutung der 

Forst- und Holzwirtschaft in 
der Steiermark in den letzten 
Jahren einen starken Auf-
wärtstrend erlebt. Das hängt 
nicht nur mit der hohen 
Waldausstattung in unserem 
Bundesland zusammen. Viel-
mehr liegt das vor allem an 
den sehr intensiven Bemü-
hungen, Waldbesitzer, Politik 
und breite Öffentlichkeit für 
dieses Thema nachhaltig zu 
sensibilisieren. Parallel dazu 
wird der Rohstoff Holz nach-
gefragt wie nie zuvor. Mit der 
Möglichkeit der Forstförde-
rung innerhalb des Pro-

gramms der ländlichen Ent-
wicklung haben wir ein 
wichtiges, unverzichtbares 
Instrument, Waldbesitzern 
für umfangreiche Arbeits-
schwerpunkte, rund um den 
Wald und den Rohstoff Holz 
eine finanzielle Unterstüt-
zung zu leisten. Im Sinne 
einer notwendigen Weiterent-
wicklung des Forstsektors 
gelingt es, wichtige Prozesse 
und Projekte zu initiieren, die 
für die gesamte Branche von 
Bedeutung sind. Nutznießer 
dieser Entwicklung sind 
neben den Förderempfän-
gern die gesamte Öffentlich-
keit und der Europäische 
Raum. 
Insgesamt steht für den Stei-
rischen Forstbereich ein För-
derbetrag von rund 50 Mio. 
Euro innerhalb der Förder-
periode 2006 bis 20013 zur 
Verfügung. Der verantwor-
tungsvolle Einsatz dieser 
Mittel hilft mit, unsere inno-
vative, nachhaltige und öko-
logische ausgerichtete Wald-
bewirtschaftung aufrecht zu 
erhalten und die wichtigen 
Funktionen des Waldes si-
cher zu stellen.

Kommentar

Hans Resch
Vizepräsident 
Landeskammer

Unser Wald liegt in guten Händen 
Forstförderung

Rohstoff Holz

Der steirische Wald erfüllt eine 
Reihe wichtiger  Aufgaben. 

Seinem Schutz dient eine breite 
Palette an Fördermaßnahmen 

von Land, Bund und EU  
KK

1. juli 2009

u Bereich Waldbau: Erstdurch-
forstung, Einsatz eines Seilkrans im 
Wirtschaftswald, betriebliche Pläne, 
Einbringung von Mischbaumarten

u Bereich Biomasse: Investitionen 
für die Bereitstellung, Transport, La-
gerung und Trocknung von Biomasse; 
Bau und Ausstattung Biomassehöfe

u Bereich Forststrassenumbau: 
Entwässerung mit Verbreiterung, 
Kehrenausbau, Änderung der Trassen-
führung, wesentliche Tragfähigkeits-
erhöhung

u Bereich Waldumweltmaßnahmen: 
Waldrandgestaltung, Bestandeszellen-
Totholz, Biotopholz, Horst- und Brut-
höhlenbäume

u Schwerpunkte der steirischen 
Forstförderung betreffen die Steige-
rung des Holzaufkommens, den Auf- 
und Ausbau gemeinsamer Strukturen 
(forstlich und mit der Holzwirtschaft), 
Weiterbildung, Verbesserung der Inf-
rastruktur, Waldumweltmaßnahmen, 
der Vorbeugung und Forstschutz und 
den Schutz vor Naturgefahren.

Neue FÖRDERMASSNAHMEN
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i  n der Steiermark (1 
Mill. Hektar Wald, 61 

% der Landesfläche) ist es 
den Bewohnern ein Anliegen, 
den Wald in seiner Vielfalt zu 
bewahren. Vordringlich sind 
die Erhaltung der Qualität 
des Waldes auf hohem 
Niveau bzw. Verbesserungs-
maßnahmen, wo Mängel 
vorliegen (Schäden, Baum-
artenmischung u.a.), damit 
die Nutz-, Schutz-, Wohl-
fahrts- und Erholungsfunk-
tionen nachhaltig bestmög-
lich zur Geltung kommen. 
Waldbesitzer sind fachlich zu 
beraten und waldverbessern-
de Maßnahmen finanziell zu 
fördern. Die Vielfalt der För-
dermöglichkeiten wird in 
dieser Broschüre aufgezählt, 

wobei für unseren Bereich 
besonders die nachhaltige 
Bewirtschaftung der Wäl-
der und die multifunktionale 
Rolle als integraler Bestand-
teil der Ländlichen Entwick-
lung Ziel ist. Weitere Schwer-
punkte sind Maßnahmen:
u zum Schutz vor Naturge-
fahren (Schutzwaldverbesse-
rungen, Klimaschutz), 

u zur Erhöhung der Biodi-
versität (Wald-Umweltmaß-
nahmen),
u zur Wiederherstellung 
der Wirkungen des Waldes 
nach Elementarschäden,
u zur Verbesserung der Inf-
rastruktur u.a.
Ich wünsche uns, dass alle 
Waldbesitzer gerne ihre Wäl-
der bewirtschaften, von den 
Förderungsmaßnahmen viel-
fach Gebrauch machen und 
auch die Öffentlichkeit die 
Wirkungen des Waldes be-
wusst erlebt und zu schätzen 
weiß.
WALD – 
Wir Alle Leben Davon.

KommENTAR

Josef Kalhs
Regierungsforst-
direktor 
Land Steiermark

  Der Weg zu Ihrer  ForstförderungNachhaltigkeit
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Landeskammer und Land 
Steiermark helfen, um den 
formalen Aufwand einfach 
abzuwickeln.  

Vor Inanspruchnahme einer För-
derung wird eine Beratung durch 
einen Forstberater der Bezirks-

forstinspektion oder Bezirkskam-
mer empfohlen. Die Ansprech-
daten der zuständigen Stellen 
finden Sie auf den Seiten 18 und 
19 nach Bezirken und Institutio-
nen geordnet. In den meisten Fäl-
len sind dies auch die Einreich-
stellen für den Förderantrag. Dort 
liegen auch die Antragsformulare 
auf.

Vor Beginn Antrag stellen
Förderbar sind alle privaten 
Waldbesitzer, unabhängig von 
deren Waldflächenausmaß, Wald-
besitzervereinigungen und bei 
gewissen Fördersparten auch die 
Gemeinden. Vor Durchführung 
einer Maßnahme ist die Förde-
rung zu beantragen, jedoch ist vor 
Beginn der Umsetzung die Bewil-
ligung abzuwarten. Entscheidend 
für die Kostenanerkennbarkeit ist 
das Datum der Bewilligung des 
Vorhabens. Erst mit Erhalt des 
Bewilligungsschreibens besteht 
ein Rechtsanspruch auf die bewil-
ligte Fördersumme.
Ein Vorhaben wird nur gefördert, 

wenn die Durchführung ohne 
Förderung nicht oder nicht in 
dem notwendigen Umfang wirt-
schaftlich zumutbar ist, die Wirt-
schaftlichkeit, Zweckmäßigkeit 
und Sparsamkeit gegeben sind 
und die Gesamtfinanzierung ge-
sichert ist. Weiters darf der Pro-
jektserfolg nicht durch waldge-
fährdende Wildschäden in Frage 
gestellt sein. Erforderlichenfalls 
sind geignete Schutzmaßnahmen 
zu setzen.
Einige Fördermaßnahmen wer-
den als De-minimis-Beihilfe ge-
währt, d. h. in drei aufeinander 
folgenden Steuerjahren sind ma-
ximal 200.000 Euro Förderung 
möglich. Sowohl buchführungs-
pflichtige, als auch teilpauscha-
lierte und pauschalierte Land- 
und Forstwirte gelten nach den 
Förderbestimmungen als vor-
steuerabzugsberechtigt.
Die in der Übersichtstabelle auf 
Seite 6 angegebenen Förderungs-
beträge sind Höchstsätze, die 
nach dem Vorhandensein der ver-
fügbaren Mittel ausbezahlt wer-

u Förderwerber können sein: 
Bewirtschafter land- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe, Waldbesitzer-
vereinigungen, (Gemeinden). Der 
Rechtsanspruch auf Förderungen 
entsteht ab Bewilligungsdatum.
u Kosten können ab dem Datum 
der Bewilligungen anerkannt wer-
den. Gefördert werden Investitio-
nen, Personalkosten, Sachkosten 
und Eigenleistung.
u Der Projekterfolg darf nicht 
durch waldgefährdende Wildschä-
den verhindert werden.

Grundsätzliches
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D ie Forstabteilung der 
Landwirtschaftskam-

mer sieht sich als wichtiger 
Ansprechpartner und Dienst-
leister für alle steirischen 
Waldbesitzer. Als Förder-
dienstelle sind wir vor allem 
für jene Maßnahmen zustän-
dig, die dazu beitragen die 
Wettbewerbsfähigkeit der 
Forstwirtschaft zu stärken. 
Gefördert werden von uns 
waldbauliche Maßnahmen, 
die zu einer Verbesserung 
der wirtschaftlichen und öko-
logischen Funktionen des 
Waldes beitragen. So wird 
dieses Ziel zum Beispiel 
durch die Förderung von 
Erstdurchforstungen und 
Nutzungsmaßnahmen in 
schwierigem Gelände und 

des Forstwegebaues in be-
sonderer Weise erreicht. Die 
Steigerung des Holzaufkom-
mens, sowohl für die stoffli-
che als auch für die energeti-
sche Weiterverarbeitung, ist 
für uns ein wichtiger zentra-
ler Auftrag. Erreicht wird das 
unter anderem durch die 
Umsetzung intelligenter Ver-
marktungskooperationen. 
Die wirtschaftliche und so-
ziale Entwicklung des ländli-
chen Raumes erhält durch 
die Förderung von Waldwirt-
schaftsgemeinschaften und 
Erschließungsmaßnahmen 
entscheidende positive Im-
pulse. Holzprodukte können 
rationeller hergestellt und 
verbessert abgesetzt werden.
Von größter Bedeutung sind 
für die steirische Forstwirt-
schaft die Förderung von Be-
rufsbildungs- und Informa-
tionsmaßnahmen. Sie tragen 
dazu bei, erlerntes Fachwis-
sen, wissenschaftliche Er-
kenntnisse und innovative 
Verfahren in der Praxis um 
zu setzen.

Kommentar

Stefan Zwettler
Forstdirektor der 
Landeskammer

  Der Weg zu Ihrer  Forstförderung

Forstförderung
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den. 
Während der Förderungsperiode 
sind auch Änderungen in Art und 
Umfang der Förderung möglich. 
Für jede Maßnahme sind die För-
deruntergrenzen und Obergren-
zen zu beachten.

Eigenleistung förderbar
Bei Förderungsmaßnahmen, die 
nicht nach Bauschsätzen geför-
dert werden, wird die Förderung 
nach den Nettokosten berechnet; 
zusätzliche Eigenleistungen sind 
in gewissen Rahmen förderbar. 
Die Förderhöhe darf allerdings 
jenen Betrag nicht übersteigen, 
der nach Abzug der Eigenleis-
tungen vom Gesamtbetrag übrig 
bleibt. 
Als Zahlungs- und Kostennach-
weis sind bei der Abrechnung 
der Förderung Rechnungen, Ein-
zahlungsbelege und Stundenauf-
zeichnungen der Förderstelle im 
Original vorzulegen.

Antragsformulare
Das Antragsformular für die be-

schriebenen Fördermaßnahmen 
besteht aus dem „Antrag auf För-
dermittel“ im Umfang von zwei 
Seiten und der Verpflichtungs-
erklärung. Bei flächenbezogenen 
Projekten sind zusätzlich Doku-
mente, bestehend aus dem Ergän-
zungsblatt F1 und einer Kopie des 
Katasterplanes mit Eingrenzung 
der betroffenen Fläche(n), not-
wendig. Bei einzelnen Maßnah-
men sind zusätzliche Formulare 
notwendig. 

Zahlungsformulare
Die Auszahlung der Förderung 
erfolgt nach dem Stellen des 
Zahlungsantrages in der Ein-
reichstelle. Das Antragsformular 
für die Zahlung besteht aus dem 
„Antrag auf Zahlung“ (eine Sei-
te), der Belegaufstellung, der 
Eigenleistungsaufstellung und 
den einzelnen Kosten- und Zah-
lungsnachweisen. Bei Förderung 
auf Basis von Rechnungen ist die 
Vorlage von Originalrechnungen 
samt den dazugehörigen Origi-
nal-Zahlungsbestätigungen zwin-

gend erforderlich. Kopien, Zweit-
schriften oder Faxe können nicht 
anerkannt werden.

u Landeskammer 
für Land- und Forst-
wirtschaft: Dipl.
Ing. Dr. Gerhard 
Pelzmann; Telefon: 
0316/8050-1271, 
gerhard.pelzmann@
lk-stmk.at, Hamerlinggasse 3, 8010 
Graz
u Land Steier-
mark, die  Fach-
abteilung 10 C für 
das Forstwesen: 
Dipl.Ing. Micheal 
Luidold, Telefon: 
0316/877-4531, michael.luidold@
stmk.gv.at, Brückenkopfgasse 6, 
8020 Graz.
u Weitere Ansprechadressen in 
Ihrem Bezirk finden Sie in dieser 
Beilage auf den Seiten 18/19

Infostellen



Die Tabellen auf dieser Seite ge-
ben einen Überblick über Kosten 
und zuständige Einreichstellen. 
Details zu den einzelnen Maß-

nahmen sind auf den nachfol-
genden Seiten unter der Bezei-
chung der Einzelmaßnahme zu 
finden.
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Übersicht  
der Maßnahmen

EU, Bund und Land Steiermark unterstützen 
und fördern die Erhaltung, Pflege und  

nachhaltige Entwicklung des steirischen Waldes. 

Einzelmaßnahmen  Wirtschaftswald Einreich-
stelle Schutzwald Einreich-

stelle
Waldbaumaßnahmen

Naturverjüngungsvorbereitung max. 50% der Kosten bzw. Bauschsätze BFI/ BK max. 90% der Kosten bzw. Bauschsätze BFI
Aufforstungen / Einbringung Mischbaumarten max. 50% der Kosten bzw. Bauschsätze BFI / BK max. 90% der Kosten bzw. Bauschsätze BFI
Kulturpflege / Formschnitt max. 50% der Kosten bzw. Bauschsätze BFI / BK max. 90% der Kosten bzw. Bauschsätze BFI
Wertastung max. 50% der Kosten bzw. Bauschsätze BFI / BK max. 90% der Kosten bzw. Bauschsätze BFI
Dickungspflege / Stammzahlreduktion max. 50% der Kosten bzw. Bauschsätze BFI / BK max. 90% der Kosten bzw. Bauschsätze BFI
Erstdurchforstung max. 50% der Kosten bzw. Bauschsätze BFI / BK max. 90% der Kosten bzw. Bauschsätze BFI
Kalkung max. 50% der Kosten bzw. Bauschsätze BK max. 50% der Kosten bzw. Bauschsätze BK
Samengewinnung max. 50% der Kosten bzw. Bauschsätze BK max. 50% der Kosten bzw. Bauschsätze BK
Seilung max. 50% der Kosten bzw. Bauschsätze BK max. 50% der Kosten bzw. Bauschsätze BFI
Hubschrauberbringung   max. 90% der Kosten BFI
begleitende technische Maßnahmen   max. 90% der Kosten BFI
Demoflächen allgemein max. 50% der Kosten BFI / BK max. 90% der Kosten BFI

Wald- Umweltmaßnahmen
stehendes Totholz 50 €/Baum BFI 50 €/Baum BFI
Bruthöhlen- und Horstbäume 100 €/Baum BFI 100 €/Baum BFI
Biotopbäume 70 €/Baum BFI 70 €/Baum BFI
Bestandeszellen 700 €/Zelle BFI 700 €/Zelle BFI
Waldrandschaffung/-pflege 2 €/lfm Waldrand BFI 2 €/lfm Waldrand BFI

  Forstschutz
Borkenkäferbekämpfung max. 60% der Kosten bzw. Bauschsätze BFI max. 90% der Kosten bzw. Bauschsätze BFI
Rüsselkäferbekämpfung max. 60% der Kosten bzw. Bauschsätze BFI max. 90% der Kosten bzw. Bauschsätze BFI
Biologischer Forstschutz Bauschsätze BFI Bauschsätze BFI
Kontrollzäune Bauschsätze BFI Bauschsätze BFI
Demoflächen max. 50% der Kosten BFI max. 90% der Kosten BFI

  Forststrassenbau
Forststrassen-Neubau max. 50% der Kosten BFI max. 70% der Kosten BFI
Forststrassen-Umbau max. 50% der Kosten BFI max. 50% der Kosten BFI

  Forsteinrichtung
Betriebliche Pläne max. 50% der Kosten BK max. 50% der Kosten BK

Einzelmaßnahmen Förderung Einreichstelle
Gemeinschaftliche Aktivitäten

Waldbesitzervereinigungen max. 80% der Kosten BK
Vermarktung max. 50% der Kosten BK
Erhöhung der Wertschöpfung max. 40% der Kosten BK

  Bereitstellung Biomasse
Bauliche Maßn. / Maschinen max. 50% der Kosten BK

  Waldpädagogik
Führungen Bauschsätze (160 €/Ausg.) Drehscheibe 
sonst. Aktivitäten max. 66% der Kosten BK

  Weiterbildung
Teilnehmerförderung max. 66% der Kosten BK

  Erholungswaldeinrichtungen / Waldlehrpfade
Baulichkeiten, Lehrpfade etc. max. 40% der Kosten BFI
Informationsmaßnahmen max. 80% der Kosten BFI

  Öffentlichkeitsarbeit
Aufklärungs-/Öffentlichkeitsarbeit max. 80% der Kosten BFI/BK

  Innovationen / Pilotprojekte / Regionalstudien
Innovationen/Pilotprojekte max. 80% der Kosten BK
Regionalstudien max. 40% der Kosten BFI

  Nass- oder Folienlager
Errichtung von Nass- oder Folien-
lager

max. 40% der Kosten bzw. 
max. 100.000,-/Lager BFI

BFI:  Bezirksforstinspektion, BK: Bezirkskammer
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Naturverjüngungsvorbereitung bzw. Förderung vorhandener Naturverjüngung

Beschreibung verjüngungsschonende Vorlichtungen bzw. verjüngungsscho-
nende Abdeckungen.

Voraussetzungen

• Verjüngungsansätze müssen bereits vorhanden sein
•Mindestentnahme des Altholzschirms von mind. 100 fm/ha 
•Baumarten in der Verjüngung müssen sich an die Baum-
arten der Potentiellen Natürlichen Waldgesellschaft (PNWG) 
anlehnen

Förderung
Wirtschaftswald

bis 50 % der Kosten bzw. bis 
zu 350,- €/ha

Schutzwald
bis 90 % der Kosten bzw. bis 
zu 520,- €/ha

Einbringung von Mischbaumarten sowie Ergänzung bestehender Naturverjüngung

Beschreibung Einbringung von Mischbaumarten nach regulären Nutzungen bzw. 
Ergänzung bestehender Naturverjüngungen

Voraussetzungen

•bei der Baumartenwahl ist die Anlehnung an die potentielle na-
türliche Waldgesellschaft (PNWG) des Standorts erforderlich
•Hauptaugenmerk bei der Wahl der Baumarten ist insbesondere 
auf die Leitbaumarten der jeweiligen Waldgesellschaft zu richten 
(z. B. Tanne, Buche, Eiche, Hainbuche)
•es ist jedoch auch zulässig, lediglich die in den jeweiligen Wald-
gesellschaften beigemischten Baumarten (Kirsche, Linde, Esche, 
Ahorn, Ulme, Nuss, Eibe etc.) einzubringen
•Die Einbringung von standortsgerechten Laubhölzern ist generell 
förderbar Einbringung der Lärche ist grundsätzlich nur auf Stand-
orten zulässig, auf denen die Lärche auch in der potentiellen natür-
lichen Waldgesellschaft als Leitbaumart vorkommend ist (Fichten/
Lärchenwald, Lärchen/Zirbenwald etc.)
•Auf Standorten, auf denen die Lärche natürlich weder als Leit-
baumart noch beigemischt vorkommt (Schluchtwaldgesellschaf-
ten, Auwälder etc.) ist die Lärche nicht förderbar
•Die Einbringung von Fichte wird nicht gefördert
•Einbringung von mindestens 50 Stk/ha bei Laubholz bzw. 100 
Stk/ha bei Nadelholz – maximal 200 Stk/ha

Förderung

Wirtschaftswald
bis 50 % der Kosten bzw.

•Nadelholz Tanne bis 1,85 €/
Stk. sonstige Nadelhölzer bis 
1,35 €/Stk.
•Laubholz bis 3,35 €/Stk.

Schutzwald
bis 90 % der Kosten bzw.

•Nadelholz Tanne bis 2,80 €/
Stk. sonstige Nadelhölzer bis 
2,00 €/Stk.
•Laubholz bis 5,00 €/Stk.

Kulturpflege

Beschreibung Förderung erwünschter Baumarten durch flächiges Aussicheln 
bzw. Ausmähen von Konkurrenzvegation: Gras, Brombeere etc. 

Voraussetzungen nur bei geförderten Aufforstungen, 

Förderung

Wirtschaftswald
bis 50 % der anrechenbaren 
Kosten bzw.
•Nadel- und Mischwald jähr-
lich in den ersten 2 Jahren bis  
zu 150,- €/ha; in den folgen-
den 3 Jahren bis zu 75,- €/ha
•Laubwald (Nadelholzanteil 
kleiner 30%) jährlich in den 
ersten 2 Jahren   bis zu 220,- 
€/ha, in den folgenden 3 Jah-
ren bis zu 150,- €/ha

Schutzwald
bis 90 % der Kosten bzw.
•Nadel- und Mischwald jähr-
lich in den ersten 2 Jahren   
bis  zu 220,- €/ha; in den 
folgenden 3 Jahren bis zu 
110,- €/ha
•Laubwald (Nadelholzanteil 
kleiner 30%), jährlich in den 
ersten 2 Jahren   bis zu 330,- 
€/ha, in den folgenden 3 Jah-
ren bis zu 220,- €/ha

Waldbaumaßnahmen
Naturverjüngung, Aufforstungen, Pflege, Seilung, technische Begleitmaßnahmen

Aufforstungen

Beschreibung Aufforstungen nach Katastrophennutzungen (Windwurf, 
Schneedruck, etc.) bzw nach einer Bestandesumwandlung

Voraussetzungen

bei der Wahl der Baumarten ist die Anlehnung an die poten-
tielle natürliche Waldgesellschaft (PNWG) des jeweiligen 
Standorts erforderlich; die Aufforstung ist in der beantragten 
Baumartenmischung zur Sicherung zu bringen; erforderlichen-
falls sind Schutzmaßnahmen gegen Wildschäden zu treffen

Förderung

Wirtschaftswald
bis 50 % der Kosten bzw.
•Mischwald A (max.70%Fi; 
min.30%MBA)–Vollbepflan-
zung 1.900 €/ha
•Mischwald A (max.70%Fi; 
min.30%MBA) – Teilbepflan-
zung 1.500 €/ha
•Mischwald B 
(max.30%NH; min.70%LH) 
– Vollbepflanzung 2.900 €/ha
•Mischwald B 
(max.30%NH; min.70%LH) 
– Teilbepflanzung 2.300 €/ha
•Laubwald (100 %LH) – 
Vollbepflanzung 3.700 €/ha
•Laubwald (100%LH) – 
Heisterbepflanzung (>120 
cm) 3.700 €/ha
•Laubwald (100%LH) – Zel-
lenaufforstung 2.900 € /ha
•Eichenvollsaat – Flächen-
räumung, Anlagen von Saat-
rillen, Sammeln von Eicheln, 
Handsaat 2.900 €/ha

Schutzwald
bis 90 % der Kosten bzw.
•Mischwald A (max.70%Fi; 
min.30%MBA)–Vollbepflan-
zung 2.850 €/ha
•Mischwald A (max.70%Fi; 
min.30%MBA) – Teilbepflan-
zung 2.250 €/ha
•Mischwald B 
(max.30%NH; min.70%LH) 
– Vollbepflanzung 4.350 €/ha
•Mischwald B 
(max.30%NH; min.70%LH) 
– Teilbepflanzung 3.450 €/ha
•Laubwald (100 %LH) – 
Vollbepflanzung 5.550  €/ha
•Laubwald (100%LH) – 
Heisterbepflanzung (>120 
cm) 5.550 €/ha
•Laubwald (100%LH) – Zel-
lenaufforstung 4.350 € /ha
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Förderung
Wirtschaftswald

bis 50 % der Kosten bzw. bis 
zu 100,- €/ha

Schutzwald
bis 90 % der Kosten bzw. bis 
zu 150,- €/ha

Wertastung

Beschreibung

Fachgerechte Entfernung lebender oder toter Äste zur Ver-
besserung der Holzqualität, astfreie Zone von 5 m Höhe, im 
Laubwald, mind. 150 Stämme/ha, im Nadelwald, mind. 200 
Stämme/ha

Voraussetzungen siehe allgemeine Fördervoraussetzungen Seite 4 und 5

Förderung bis 50 % der Kosten bzw. bis 
zu 250,- €/ha

bis 90 % der Kosten bzw. bis 
zu 370,- €/ha

Dickungspflege

Beschreibung

Nach dem Eintritt des Zuammenschlusses der Baumkronen 
Verringern der Baumzahlen, Steuern der Zusammensetzung 
der Baumarten, Entfernen von vorwüchsigen Protzen und 
Zwiesel und Schaffen einer genügenden Zahl von Anwärtern 
für die Auslese zukünftiger Wertträger; bis 5 m Oberhöhe 
(Richtwert max. 2500 Stk./ha)

Voraussetzungen siehe allgemeine Fördervoraussetzungen Seite 4 und 5

Förderung bis 50 % der Kosten bzw. bis 
zu 450,- €/ha

bis 90 % der Kosten bzw. bis 
zu 670,- €/ha

Stammzahlreduktion

Beschreibung

Entfernen von zu vielen oder schlecht geformten Bäumen zur 
Regulierung der Konkurrenz zwischen den Bäumen; im Nadel- 
und Mischwald bis 15 m Oberhöhe, im Laubwald (Nadelholz-
anteil kleiner 30%) bis 20 m Oberhöhe

Voraussetzungen siehe allgemeine Fördervoraussetzungen Seite 4 und 5

Förderung bis 50 % der Kosten bzw. bis 
zu 350,- €/ha

bis 90 % der Kosten bzw. bis 
zu 520,- €/ha

Erstdurchforstung

Beschreibung

Bestimmen von Auslesebäumen und Entnehmen von Konkur-
renten zur Erweiterung des Wuchsraumes und der Verbesse-
rung der Stabilität, Qualität und Zuwachses der Auslesebäu-
me, bis 20 m Oberhöhe

Voraussetzungen Auszeige erforderlich, siehe allgemeine Fördervoraussetzungen

Förderung bis 50 % der Kosten bzw. bis 
zu 250,- €/ha

bis 90 % der Kosten bzw. bis 
zu 370,- €/ha

Kalkung

Beschreibung Ausbringen von Düngekalk zur Erhöhung des pH-Wertes des 
Waldbodens und Abbau von Rohhumus

Voraussetzungen Kalkungswürdigkeit muß gegeben sein, maximal 4000 kg/ha, 
siehe allgemeine Fördervoraussetzungen Seite 4 und 5

Förderung bis 50 % der Kosten

Samengewinnung
Beschreibung Ernte von Qualitätssaatgut

Voraussetzungen anerkannte Samenbestände, siehe allgemeine Fördervoraus-
setzungen

Förderung

bis 50 % der Kosten bzw.
•Gesetzlich geregelte Baumarten, max. 300,- €/Beerntung
•Gesetzlich nicht geregelte Baumarten, max. 100,- €/Beerntung
•Zuschlag für Stehendbeerntung, max. 25,- €/Baum, max. 
10.000 €/Ernte

Seilung 

Beschreibung boden- und bestandesschonende Rückung von Holz aus Durch-
forstungsbeständen mit Seilkran oder Seilbahn

Voraussetzungen siehe allgemeine Fördervoraussetzungen Seite 4 und 5

Förderung

Wirtschaftswald
bis 50 % der anerkennbaren 
Kosten/ha, max. 3.000 €/Be-
trieb und Jahr

Schutzwald
bis 50 % der anerkennbaren 
Kosten/ha, 

Hubschrauberbringung

Beschreibung boden- und bestandesschonende Rückung von Holz mit Hub-
schrauber

Voraussetzungen Im Rahmen von Schutzwaldprojekten, Schutzwald mit Objekt-
schutzwirkung

Förderung bis 90 % der anerkennbaren 
Kosten 

Begleitende technische Maßnahmen

Beschreibung Querfällungen, Hochabstockung, einfache technische Werke 
gegen Schneeschub

Voraussetzungen Im Rahmen von Schutzwaldprojekten, Schutzwald mit Objekt-
schutzwirkung

Förderung bis 90 % der anerkennbaren 
Kosten

Demonstrationsflächen

Beschreibung
Waldbaulich relevante Versuchs- und Demonstrationsflächen 
(Testung von Baumarten, Begründungstechniken etc.), Anlage 
von Beispielflächen für Weiterbildung

Voraussetzungen siehe allgemeine Fördervoraussetzungen Seite 4 und 5

Förderung Max 60% der anerkennbaren 
Kosten

Max 90% der anerkennbaren 
Kosten

Formschnitt 

Beschreibung

Korrektur der Triebe bei Wertbaumarten zur Verbesserung der 
Holzqualität im Jungwuchsstadium bis zu einer mittleren Be-
standeshöhe von 3 m, nur bei Laubholz, mindestens 300 Stk./
ha, nur einmal pro Fläche möglich

Voraussetzungen nicht bei ab 2007 geförderten Aufforstungen, siehe allgemeine 
Fördervoraussetzungen Seite 4 und 5
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Stehendes Totholz 

Beschreibung

Erhaltung von starkem, stehendem Totholz als wichtiges 
Strukturelement und als wertvoller Lebensraum für eine 
Vielzahl von Organismen, insbesondere seltener und ge-
fährdeter Arten

Voraussetzungen

•mind. 40 cm Brusthöhendurchmesser 
•nur stehende Bäume und in bringbarer Lage 
•Kennzeichnung am Baum (Nummer und Jahreszahl z.B. 
1/09, fortlaufende Nummerierung je Betrieb) bzw. Auswei-
sung in der Natur
•Bäume zumindest 10 Jahre belassen 
•Innerhalb des Verpflichtungszeitraumes müssen umge-
fallene Bäume oder gebrochen Baumteile vor Ort belassen 
werden 
•kein Haftungs- oder Forstschutzrisiko.
•Lageplan 

Förderung

•mindestens 2 und maximal 100 Bäume pro Betrieb und 
Jahr
•Einmalige Abgeltung für 10 Jahre zu Beginn des Ver-
pflichtungszeitraumes;  € 50,0/Baum

Bruthöhlen- und Horstbäume (Spechtbäume)

Beschreibung Erhaltung von Bruthöhlen und Horstbäumen für eine Reihe 
von Großvögel und Höhlenbewohnern.

Voraussetzungen

•nur stehende Bäume mit Bruthöhlen, Spechtlöcher bzw. 
Horsten 
•bringbare Lage 
•Kennzeichnung am Baum (Nummer und Jahreszahl z.B. 
1/09, fortlaufende Nummerierung je Betrieb) bzw. Auswei-
sung in der Natur
•Bäume zumindest 10 Jahre belassen 
•Innerhalb des Verpflichtungszeitraumes müssen umge-
fallene Bäume oder gebrochen Baumteile vor Ort belassen 
werden 
•kein Haftungs- oder Forstschutzrisiko.
•Lageplan 

Förderung

•mindestens 1 und maximal 100 Bäume pro Betrieb und 
Jahr
•Einmalige Abgeltung für 10 Jahre zu Beginn des Ver-
pflichtungszeitraumes;    € 100,0/Baum

Wald-Umweltmaßnahmen
Stehendes Totholz, Bruthöhlen- und Horstbäume, Biotopbäume, Bestandeszellen und Waldränder

Biotopbäume

Beschreibung
Erhaltung ökologisch wertvoller Einzelbäume, insbesondere 
am Arealrand, seltene Baumarten, Bäume mit abnormer 
Größe oder besonderer Stammformen

Voraussetzungen

•nur stehende Bäume in bringbarer Lage 
•Kennzeichnung am Baum (Nummer und Jahreszahl z.B. 
1/09, fortlaufende Nummerierung je Betrieb) bzw. Auswei-
sung in der Natur
•Bäume zumindest 10 Jahre belassen 
•Innerhalb des Verpflichtungszeitraumes müssen umge-
fallene Bäume oder gebrochen Baumteile vor Ort belassen 
werden 
•kein Haftungs- oder Forstschutzrisiko.
•Lageplan 

Förderung

•mindestens 1 und maximal 100 Bäume pro Betrieb und 
Jahr
•Einmalige Abgeltung für 10 Jahre zu Beginn des Ver-
pflichtungszeitraumes; € 70,0/Baum

Bestandeszellen

Beschreibung

Erhaltung von Bestandeszellen mit einer an der natürlichen 
Waldgesellschaft orientierten Baumartenwahl und –Mi-
schung. Außernutzungsstellungen, um besonders natur-
nahe Waldlebensräume und darin ablaufende dynamische 
Prozesse zu erhalten und zu entwickeln

Voraussetzungen 10-jährige Aussernutzungstellung, Mindestgröße 0,3 ha/
Bestandeszelle

Förderung Maximal 1 Bestandeszelle pro Förderwerber und Jahr, € 
700/Bestandeszelle zu Beginn des Verpflichtungszeitraumes

Waldränder

Beschreibung

Schaffung, Erhaltung und Pflege eines ökologisch wert-
vollen, stufigen und strukturreichen Überganges zu einem 
angrenzenden Waldbestand (Waldränder an Wiesen, Äcker 
und Straßen)

Voraussetzungen
•Einbringung von heimischen Sträuchern und Laubhölzern 
und Pflegemaßnahmen
• mindestens 100 lfm/Antrag

Förderung € 2,0/Laufmeter 
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Aufräumungsarbeiten

Beschreibung Aufarbeitung von Schadholz, sodass kein brutfähiges Rest-
material auf der Fläche vorhanden ist

Voraussetzungen

•Maximal 10 ha pro Förderwerber und Jahr (bei hohem Ge-
fahrenpotential mehr Hektar möglich)
•Förderung nur nach Beratungsgespräch mit Bezirksforst-
inspektion

Förderung bis 60 % der Kosten/ha max. 
€ 750,-/ha

bis 90 % der Kosten/ha  max. 
€ 1.875,-/ha

Fangbaumvorlage

Beschreibung
Vorlage von befallstauglichen Bäumen zur Anlockung von rin-
denbrütenden Forstschadinsekten (Fangbäume) als Vorbeu-
gungs- und Bekämpfungsmaßnahme 

Voraussetzungen

•Mindestdurchmesser 20cm, 
•rechtzeitige Vorlage (möglichst 2-3 Wochen vor Flugzeit)
•mindestens 3 Stück/Vorlageort
•Nummerierung der Fangbäume
•regelm. Kontrolle und Führung eines Fangbaumprotokolls
•Abfuhr aus dem Wald oder Entrinden spätestens 4 Wochen 
nach Befallsbeginn
•Maximal 100 Fangbäume pro Förderwerber und Jahr (bei 
hohem Gefahrenpotential mehr Bäume möglich)
•Förderung nur nach Beratungsgespräch mit BFI

Förderung Pro Fangbaum € 22,-

Fangtipi, Fangholzhaufen, Prügelfalle

Beschreibung
Ergänzende Maßnahme zur Bekämpfung von rindenbrüten-
den Forstschadinsekten (Fangbäume) als Vorbeugungs- und 
Bekämpfungsmaßnahme

Voraussetzungen

•Der Abstand der Fangtipi zu Bestandesrändern soll mindes-
tens 10 m, und zueinander 30 m betragen
•Fangtipis sind alle 5 Wochen neu zu beködern und mit 
Stammschutzmitteln zu behandeln
•Förderung nur nach Beratungsgespräch mit BFI

Förderung Pro Fangtipi und Jahr € 60,-

Käferfallen und Pheromone

Beschreibung
Einsatz von Lockstofffallen als ergänzende Vorbeugungs- und 
Bekämpfungsmaßnahme zur Dokumentation des Flugverlaufs 
und besseren Abstimmung der Bekämpfungsmaßnahmen

Voraussetzungen

•Der Abstand der Fallensterne zu Bestandesrändern soll 
mindestens 20 m, und zueinander 30 m betragen
•Fallen sind wöchentlich zu entleeren und nach Hersteller-
angaben neu zu beködern
•Förderung nur nach Beratungsgespräch mit BFI

Förderung Bis max. 60% der Kosten

Hackereinsatz

Beschreibung Verhacken von für Borkenkäferbefall tauglichem Material als 
Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnahme

Voraussetzungen
•Vorhandenes bruttaugliches Ast- oder Wipfelmaterial bei 
hohem Gefahrenpotential
•Förderung nur nach Beratungsgespräch mit BFI

Förderung Mittlere Leistung (rd. 5 Srm/h) pro Einsatzstunde (MAS) € 
37,-; Hohe Leistung pro Einsatzstunde (MAS) € 64,-

Entrindung

Beschreibung Mechanische Entrindung von bruttauglichem Holz als Vorbeu-
gungs- und Bekämpfungsmaßnahme

Voraussetzungen •Förderung nur nach Beratungsgespräch mit BFI

Förderung Pro Stamm € 9,- Pro Stamm € 14,-

Borkenkäferüberwachungsorgane 

Beschreibung Personen zur Kontrolle des Borkenkäferbefalles in den 
Schwerpunktgebieten 

Voraussetzungen

•Betriebe mit Bestellungspflicht nach dem Forstgesetz sind 
von dieser Maßnahme ausgenommen
•Werkvertragsregelung
•Förderung nur nach Beratungsgespräch mit BFI

Förderung

Pro Kontrollorgan und Überwachungsmonat € 300,-
Kilometerpauschale pro Überwachungsmonat für BFI
LB, FB, HB, GU grundsätzlich € 144,
andere Bezirke grundsätzlich € 288,-

Forstschutzmaßnahmen
Borkenkäfer-, Rüsselkäferbekämpfung, Nasslager, Folienlager


